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BERNHARD PALME 

Eine Quittung für annona militaris 
aus dem Hermonthites 

(Tafel 7) 

Das hier erstmals edierte Ostrakon enthält eine von einem &:T[attllti]~ (Steuerein
treiber) für zwei Steuerzahler ausgestellte Quittung über Naturalzahlungen für die annona 
militaris. Von besonderem Interesse ist ein addendum onomasticis, die Erwähnung eines 
selten bezeugten Dorfes und der Hinweis auf einen Großgrundbesitzer in Zusammenhang 
mit der Steuererhebung. 

O.Vindob. Barbara I 14,2 x 11,6 cm 4. Jh. n. ehr. 

Das beträchtlich gekrümmte Ostrakon aus dunkelrotem, grobkörnigem Ton ist bis auf einen minimalen 
Verlust an der linken oberen Ecke vollständig. An einigen Stellen sind von der Oberfläche kleine runde Ton
plättchen abgesplittert, wodurch z. B. in Z. 2 in 'Ap'tElllcriou, in Z. 5 in €crx,ov und in Z. 8 nach ap'taßa~ der 
Text geringfügig beschädigt wurde. Vor allem in der unteren Hälfte sind die Rillen so ausgeprägt, daß sie die 
Beschriftung sichtlich erschwert haben. An mehreren Stellen ist die schwarze Tinte zerronnen, z. B. bei KPI9fi~ 
in Z. 9, bei ax,upou in Z. 10 sowie bei 'A1toA( ) und KupiAAOU in Z. I!. Das Schriftfeld ist gut in die Mitte der 
Scherbe plaziert, nur rechts wird in Z.l, 5 und 10 bis dicht an den Rand geschrieben. Die Innenseite der Scherbe 
ist unbeschrieben. 

'AnoAAmVto~ anq.ttllti] < ~ > Kpt< e > mv 
2 nUllivt~ uiQ~ 'Apt~ll[tcr]iou Kui 
3 Kr)pupß<;>~ NtKUiou ano 'Icrtoiou öpou~ 
4 XUiPEtV. 
5 "Ecrxov an' ullmv tEm~ um';p tpoq>(mv) 
6 tES// IvotKt(imvo~) äxpt tii~ tOU 
7 YEOUXOU cruvapcr(Em~) critou ~toiq.~ 
8 aptaßu~ oEKUnEVtE fllltcru 
9 Kpteii~ 6.ptaßllv Iliav QillOtpOV 

10 y(ivovtat) cr(iwu) (aptaßat) tEL K(pteii~) (6.ptaßll) a /J. 6.xupou 
(6.ptaßll) Iliav. 

11 ' AnoA(Amvto~) Ot' EIl<;>U ..... ou 
12 crEcrll(IlElmIlUt). 

1. U1tUI'tTJ'tTJ Ostr., KplOOV Ostr. 2. I1allivl ul0 3. KTJpupßq:> 5. 'tpoq>q>/ Ostr., aq>' 6W1Jv 7. loia~ 10. Ilia 

"ApolIonios, Apaitetes für Gerste, grüßt Paminis, den Sohn des Artemisios, und 
Keryrbos, den Sohn des Nikaios, aus Isidiou Oros. Ich habe von Euch bisher für die 
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Verpflegung der 15. Indiktion bis zur Rechnungsübersicht des Grundherrn erhalten: fünf
zehn einhalb ,eigene' Artaben Getreide, ein zwei Drittel Artaben Gerste; das macht 151

/ 2 

Artaben Getreide, 12
/ 3 Artaben Gerste, eine Artabe Spreu. Apollonios durch mich, .... , 

ich habe unterzeichnet." 

Die Herkunft des Ostrakons aus dem Hermonthites (am linken Nilufer, etwa auf der 
Höhe von Theben) ergibt sich aus der Erwähnung von 'Icnoioll opOC; in Z. 3 (s. u. Komm. 
z. Z.). Einen Anhaltspunkt für die Datierung bietet die in Z. 6 erwähnte 15. Indiktion. 
R. S. Bagnall, K. A. Worp, The Chronological Systems of Byzantine Egypt, Zutphen 1978, 
1 - 8; 73 haben nachgewiesen, daß der erste 15-jährige Indiktionszyklus 314 n. Chr. begann, 
wobei das Jahr 312/313 n. Chr. als das erste des Zyklus gerechnet wurde. Das vorliegende 
Ostrakon kann daher nicht vor 326/327 n. Chr. geschrieben worden sein. Andererseits 
weisen die in Z. 7/8 erwähnten 'iOtal uptaßat auf ein Entstehungsdatum vor 415 n. Chr. 
(s. u. Komm. zu Z. 7 f.). Für die Datierung in das 4. Jh. n. Chr. sprechen auch - mit 
der bei Ostraka gebotenen vorsichtigen Argumentation - paläographische Erwägungen: 
die Schrift scheint den aus dem 4. Jh. n. Chr. stammenden Ostraka O.Leid. 354, O.Ashm. 
Shelton 43 und 197 ähnlich. 

Die Quittung ist in der geläufigen Form eines fingierten Briefes gehalten, den der 
Erhebungsbeamte an den Steuerzahler adressiert, vgl. U. Wilcken, Griechische Ostraka 
I, Leipzig, Berlin 1899, 80-87 und R. Bogaert, Refus d'impots thebains, CdE 55 (1980) 
305. Dieses Formular, das dem sogenannten "subjektiven Quittungstypus" angehört, 
verwenden die unUltlltai im Bereich von Theben bereits seit dem 2. Jh. n. Chr., vgl. WO 
11 1061 (140 n. Chr.); 973 (190 n. Chr.), O.Leid. 266 (193 n. Chr.), O.Ashm. 68 (194 n. 
Chr.). Vergleichsbeispiele mit sehr ähnlichem Formular aus dem 4. Jh. n. Chr. sind P.Cair. 
Isid. 60 (319 n. Chr.) und P.NYU 3 (336/337 n. Chr.). 

Charakteristisch für Unattlltui-Quittungen vom 2. bis zum 4. Jh. ist auch die Ao
ristform scrxov bzw. scrXOj..LcV, durch die der Erhalt der Steuersumme ausgedrückt wird. 
Am Ende der Quittung steht - wie so oft bei diesem Urkundentypus - eine Gegen
zeichnung. Ursprünglich war dies ein Akt kollegialer Kontolle, wurde aber seit spätestens 
der Mitte des 2. Jh. n. Chr. auch von dem Beamten, der den Text geschrieben hatte, selbst 
vorgenommen - wie auch im vorliegenden Fall, in dem gar kein Amtskollege genannt 
wird. 

Ausgestellt ist die Quittung von einem Unattllti]c;, einem von vielen Steuererhe
bungsbeamten, die diese Funktion als Liturgie, also als zwangsweise für den Staat aus
zuführenden Dienst, ausübten. Der Dienst als Steuererheber war ein munus mixtum, d. 
h. es wurden sowohl die Arbeitskraft als auch (im Haftungsfall) das Privatvermögen des 
Liturgen in Anspruch genommen, weshalb der Staat aus Sorge um seine finanzielle Ab
sicherung seit dem 3. Jh. n. Chr. die Kandidaten vorwiegend aus dem Buleutenstand, also 
der höchsten sozialen und wi~tschaftlichen Schicht der Städte, rekrutierte. Vielfach hatten 
die nominierten Liturgen aus naheliegenden Gründen wenig Interesse, ihrer Verpflichtung 
als Steuereintreiber persönlich nachzukommen, und so war es in römischer ebenso wie 
- verstärkt - in frühbyzantinischer Zeit keineswegs ungebräuchlich, einen Stellvertreter 
zu bestellen, der die lästige Arbeit gegen Entgelt übernahm. Auch im Ostrakon Vindob. 
Barbara 1 hat Apollonios, der U1tattllti]C;, einen Stellvertreter, wie aus dem Ausdruck Ol' 

Ej..LOU .... in der Gegenzeichnung (Z. 11) ersichtlich ist. In diesem wie in allen vergleichbaren 
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Fällen liegt direkte Stellvertretung (crucr'tucru;) vor, was bedeutet, daß der Vertretene (der 
Liturge) für die Geschäftsführung seines bevollmächtigten Stellvertreters haftete, vgl. dazu 
L. Wenger, Die Stellvertretung im Rechte der Papyri, Leipzig 1906, 9 -13. 

War schon im 3. Jh. n. Chr. neben fallweisen Erledigungen für die Bule der Metropolis 
die Einforderung der annona militaris eine Hauptaufgabe der anul'tTjtui, so scheinen sie 
im 4. Jh. n. Chr. fast ausschließlIich dafür tätig gewesen zu sein, vgl. J. Lallemand, 
L 'administration civile de I'Egypte de l'avenement de Diocletien a la creation du diocese 
(284-382), Bruxelles 1964,207-211 und B. Palme, Das Amt des a:nal'rrrr~r;, Wien 1989, 
Kap. II 4 (MPER NS XX). So ist allein die Tatsache, daß ein anut'tTj't1)e; diese Quittung 
ausstellt, ein Hinweis auf die annona als Zweckbestimmung der Zahlung. Es ist aber nicht 
der einzige: Der anat'tT]'t1)e; führt als Zuständigkeit Kpt9rov (s. u. Komm. zu Z. 1) an, und 
Kpt91) sowie lixupov (Z. 10) sind neben critoe; (Z. 7) auch die Zahlungsmittel. Die beiden 
zuerst genannten sind geradezu typisch für die annona, man vergleiche z. B. die Situation 
in P.Panop. Beatty 1 (297/298 n. Chr.), aus der die gesamte Organisation der annona
Erhebung eines Gaues ablesbar ist: In jeder Toparchie gibt es neben den anul'tTj'tui für 
Fleisch, Wein etc. auch a1tat'tTj'tui für Kpt91) und lixupov, vgl. die Tabelle in P.Panop. 
Beatty S. 124. Ein Hinweis auf die annona ist schließlich auch im Zahlungsgrund Z. 5 
gegeben, welcher ÜnEp 'tpocprov lautet, nicht 'tpocpfje;, das auch eine Übersetzung "für den 
Lohn" (sc. des a1tut'tTj't1)e;) zuließe. Wegen des Plurals ist klar, daß "für die Verpflegung", 
also Ü1tEP 'tpocprov sc. crtpUnoHrov, ausgedrückt werden sollte. Aus der zahlreichen Li
teratur zur annona seien nur hervorgehoben: A. Segre, Essays in Byzantine Economic 
History I. The annona civica and the annona militaris, Byzantion 16 (1942 -1943) 393 - 444; 
A. C. Johnson, L. C. West, Byzantine Egypt: Economic Studies, Princeton 1949,218 - 229. 

Von besonderem Interesse, weil in Quittungen dieser Art selten, ist die Nennung der 
"Rechnungsübersicht des Grundherrn", cruvupcrte; (Z. 6/7), zur Bezeichnung des Zeit
raumes, den die geleistete Teilzahlung abdeckt. Auch wenn uns in Unkenntnis des Zu
sammenhanges die konkrete Bedeutung dieser Notiz für die Steuerzahlung verborgen 
bleibt, ist alleine der Umstand bezeichnend genug, daß die staatliche Steuereintreibung 
auf die Abrechnung eines privaten Grundbesitzers Rücksicht nimmt. Dazu kommt, daß 
in 18tat ap'tußut (Z. 7 /8), also wohl nach dem Maß des Grundherrn gemessen, gezahlt 
wird. Immerhin behält sich der a1tut'tTj't1)e; durch diesen Vermerk eine Überprüfung nach 
seinem, d. h. dem staatlichen Artabenmaß (wohl vor der endgültigen Entlastung des 
Steuerzahlers bei der letzten Teilzahlung) vor. Dies wiederum ist ein Indiz dafür, daß die 
Quittung vor dem Gesetz C. Th. XI 24, 6 vom 3. 12.415 n. Chr. ausgestellt wurde, denn 
durch dieses Gesetz wurden die patroni auch de iure zu den possessores (YEOUXot) des 
Landes jener Bauern, die sich bisher unter ihr patrocinium gestellt hatten, vgl. M. Gelzer, 
Studien zur byzantinischen Verwaltung ;{gyptens, Leipzig 1909, 72-77. Damit übernahmen 
die possessores auch die Steuereintreibung von "ihren" Bauern; ab nun hafteten sie, nicht 
mehr der einzelne Bauer, dem Staat für die Ablieferung des vorgeschriebenen Steuerauf
kommens. Somit wäre es nach 415 n. Chr. überflüssig, hervorzuheben, daß die Naturalien 
mit dem "eigenen Artabenmaß" gemessen wurden, denn das war ab dem Zeitpunkt der 
Erhebung durch die Großgrundbesitzer selbstverständlich. Erst bei der Ablieferung des 
gesamten Steueraufkommens durch den Grundherrn an den Staat, um die es hier schon 
wegen der geringen Mengen nicht gehen kann, wurde ein Vergleich der Maßeinheiten 
erforderlich. 
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So spiegelt sich selbst in dieser knapp formulierten Steuerquittung die für das 4. Jh. 
n. ehr. - und vor allem für dessen zweite Hälfte - charakteristische Ausweitung des 
Großgrundbesitzes und das allmähliche Übergreifen der Grundherrn auf Belange wider, 
die bis dahin dem Staat und seinen Funktionären vorbehalten waren. 

1. UltUI'tll'tll: Das Schluß-Sigma fehlt; das erste Tau hat die gespaltene Form, das zweite dagegen die 
unziale. 

Am Zeilenende steht als Bezeichnung des Zuständigkeitsbereiches KplroV. Dies ist jedoch kaum als KPlmV 
(von KpI6~), "Widder", aufzufassen, denn ein solcher Amtsbereich existierte nie. Da auch KPEiöv, "Fleisch", 
aus sprachlichen Gründen kaum in Frage kommt, kann nur Kpt < 9 > iöv gemeint sein, mit dem auch die Artabe 
als Maßeinheit übereinstimmt. Kpt9it ist das Zahlungsmittel in Z. 9. UltUl'tll'tul Kpt(Jfi~ treten in P.Panop. Beatty 
1,288; 311; 326; 328 und öfter (297/298 n. Chr.) auf. 

2. nUllivI~ . Das lt hat einen Anstrich zur Querhaste, der Tau vortäuschen könnte. Der Name ist in der 
Thebals häufig, vgl. den Index O.Bodl. III S. 94. 

'Ap'tElltcriou: Das E ist nicht eindeutig; es scheint sehr in die Breite gezogen zu sein, wie z. B. auch das E 
in ~1l0Ü, Z. 11. Zwischen 11 und dem zweiten t ist ein Stück der Oberfläche abgesprungen, wodurch das erste 1 

und das cr verloren gingen. 'Ap'tEllicrto~ ist der einzige von F. Domseiff, B. Hansen, Rück/lillj'iges Wörterbuch 
der griechischen Eigennamen, Berlin 1957, 218 verzeichnete Name, der mit Ap't- beginnt und auf -mo~ bzw. -
tu<; endet; F . Preisigke, Namenbuch, Heidelberg 1922 und D. Foraboschi, Onomasticon alterum, Milano 1967 
verzeichnen nur SB III 6584 (4./5. Jh. n. Chr.) als so späten Beleg für den in hellenistischer Zeit häufigen 
Namen Artemisios. Es ist bemerkenswert, daß der Steuerzahler einen typisch ägyptischen, sein Vater aber einen 
geradezu klassischen griechischen Namen trägt. 

3. K1]pupßQ<;: Nicht auszuschließen ist auch Kq.pupßq.~. Die Kalamosführung ist nicht ganz einsichtig: sie 
gibt den Eindruck, der Schreiber wäre nach dem groß geformten K gleich zu p gefahren und hätte das T] (oder 
u) nachträglich zwischen diese bei den Buchstaben gesetzt. Als vorletzter Buchstabe ist auch U nicht unmöglich, 
aber wegen der Rundung der Schriftspur weniger wahrscheinlich. In bei den Lesevarianten ist der Name ein 
addendum onomasticis. Einen ähnlich klingenden Namen, KUPllßO~, hat ein in Xenophon, Mem. 2, 7, 6 
genannter up'toltoI6~, vgl. F. Bechtel, Die einstämmigen männlichen Personennamen des Griechischen, die aus 
Spitznamen hervorgegangen sind, Berlin 1898, 72. Eine Verdrehung der Vokale wäre durch den Jotazismus leicht 
zu erklären, allerdings verbietet das Fehlen des zweiten p, beide Namen in direkte Verbindung zu bringen. 

'Icrloiou öpou<;: Calderini, Daris, Dizionario III 37 verzeichnen nur drei Belege für diesen Ort. Aus P.Lips. 
97 geht hervor, daß 'Imoiou opou<; eine KOOfill im Territorium von Hermonthis war. 

5. l:crxov Ult' UflmV ist eine Abweichung von der gängigen, formelhaften Wendung i:crxov ltUP' Ufliöv, die 
auch im 4. Jh. n. Chr. noch häufig vorkommt (z. B. in P.Cair. Isid. 59 [318 n. Chr.]; 60 [319 n. Chr.] und öfter 
in diesem Archiv; P.NYU 3 [336/337 n. Chr.], O.Strasb. 462 [4./5. Jh. n. Chr.], wenngleich daneben immer 
häufiger ~crX1iKufiEV gesagt wird, z. B. P.Charite 15, 35-41 [329 oder 344 n. Chr.], O.Strasb. 461; 462; 464 
(alle 4./ 5. Jh. n. Chr.). 

ultep 'tpo<pmv. Der Plural wird in der Kürzung wie üblich durch Reduplikation des zuletzt geschriebenen 
Buchstabens ausgedrückt. 

6. IE S// {V01K'tirovo~: Das Zeichen S// ist, wenn IV01Ktirov folgt, nicht als (!ho<;) aufzulösen, sondern als 
Zahlmarkierung, vgl. Bagnall, Worp, Chronological Systems (a. a. 0.) 2. Beispiele für die Verwendung des 
Zeichens sind zahlreich, z. B. P.Cair. Isid. 60 (319 n. Chr.) und öfter in diesem Archiv, P.Oslo III 119, 3; 9 
(319 n. Chr.); SB XIV 12210 (322 n. Chr.). 

6-7. äXpt ... crUVcipcrEro~ ist eine Wendung, die z. B. auch in SB XVI 12566,3; 16f. (um 300 n. Chr.) 
auftritt, wo ebenfalls ein UltUt'tll'tit~ die Zahlung empfangt. Vgl. weiters P.Oxy. XVII 2143, 3 (293 n. Chr.). 
Voll ausgeschrieben lautet sie iiXPl A6you crUVcipcrEro~ , vgl. WO 11 1135, 5 (214 n. Chr.), P.Leipzig 97 XIII 8 
(338 n. Chr., Hermonthis). 

7. cri'to~ ist bisher für das 4. Jh. n . Chr. nicht als Aufgabenbereich der clltUltT]'tUi bezeugt, vgl. aber ltup6<; 
in P.Merton 11 88 IV 5 (298 n. Chr.) und P.Cair. Isid. 61 (323 n. Chr.) . 

E{oiu<;: 1. {Oiu~: Bemerkenswert ist die Epsilon-Jota-Ligatur, in der Epsilon auf seine untere Hälfte reduziert 
ist, vgl. aber auch die Form des E in ~flOÜ, Z. 11. Zur Schreibung von EI für t s. F. T. Gignac, A Grammar oJ 
the Greek Papyri oJ the Roman and Byzantine Periods I, Milano 1976, 188 - 191. Privatmaße von Großgrund
besitzern begegnen beispielsweise auch in CPR 143, 7 (3. Jh. n. Chr.; BL I 118): flhpCfl croü 'tou YEOUXOU, und 
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SPP I S. 33 (328 n. ehr.): I.uhprp tcp tli~ oöcr{o.~. Eine Zusammenstellung von privaten Maßeinheiten gibt F. 
Preisigke, Wörterbuch III Abschn. 18 s. v. 

8. iiJllcrU: Jl ist sehr unsicher zu erkennen, es scheint mit einer ausgeprägten Oberlänge zu beginnen. 
10. aXupou aptußTJ Jlia scheint nur in der yivEtUl-Formel auf, nicht aber in Z. 7-9, es wurde also 

nachträglich hinzugefügt, wobei aus Platzmangel die beiden letzten Wörter über der Zeile zu stehen kommen. 
11 . Die Lesung des Namens am Zeilenende ist durch zerronnene Tinte in der Wortmitte erschwert. Sicher 

ist nur die Endung -ou.Plausibel erscheint die von K. A. Worp beigebrachte Lesung ~lYyqp'ou, wobei der 
Duktus am Wortbeginn ähnlich dem in Num{oll (Z. 3) wäre und die ap-Ligatur eine Parallele in aptußo.~ (Z. 
8) hätte. Faßt man die Schriftspur, die den Eindruck eines großen Jl in Unziale gibt, als AA auf, wäre auch 
J$:.1,lp.il,I,ou nicht auszuschließen; faßt man sie als 1t1t auf, wäre auch !J\I,i""oll (für Il>IAl7t1tOU) nicht unmöglich. 
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